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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1962

Norm

ZPO §467 Z3 Ca

Rechtssatz

Der Berufungsgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung ist hinreichend bestimmt bezeichnet, wenn der

Berufungswerber in einem eigenen Absatz der Berufungsschrift ausführt, daß das Erstgericht den Sachverhalt in einer

bestimmten von ihm angegebenen Richtung rechtlich unrichtig beurteilt habe.
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